
Diakonisches Werk F ürth
Soziale Dienste

Haus der Diakonie � Königswarterstr. 58 � 90762 Fürth

Schuldnerberatung - Insolvenzberatung
Klarheit schaffen – Wege finden

menschlich � engagiert � professionell

Die Insolvenzberatung wird gefördert mit Mitteln 

des Bayerischen Staatsministeriums  für Familie, 

Arbeit und Soziales

Ursula Weser, Diakonisches Werk Fürth



Grundsätze unserer 
Schuldnerberatung

Klarheit schaffen 
Wege findenFreiwilligkeit

Transparenz

Ganzheitlichkeit

Schweigepflicht

klientenorientiert

Individuelle 
Lösungsfindung

Mitarbeit der 
Klienten

Keine Kredit-
vermittlung
keine Schulden-
übernahme

Hilfe zur 
Selbsthilfe

kostenlos
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Kontaktaufnahme

direkt mit einem Berater/ einer Beraterin:
während der telefonischen Sprechzeiten

•Berater*in 1
Zimmer Nr. 2.07, Telefon 0911 / 749 33-20

•Berater*in 2
Zimmer Nr. 2.06, Telefon 0911 / 749 33-27

•Berater*in 3/ Berater*in 4
Zimmer Nr. 2.08, Telefon 0911 / 749 33-19

+ persönliche Termine

+ offene Sprechstunde – Kurzberatung für Dringendes
Mittwoch von 13:00 – 16:00 Uhr

Di: 13:00 – 15:00 Uhr

Mi: 10:00 – 12:00 Uhr

Do:13:00 – 15:00 Uhr

Ursula Weser, Diakonisches Werk Fürth



Telefonischer 
Erstkontakt
• Erfassung der persönlichen Situation
• Abgrenzung Verbraucherinsolvenzverfahren/

Regelinsolvenzverfahren
• formelle Hinderungsgründe für ein Insolvenzverfahren

z. B. Restschuldbefreiung bereits erhalten bzw. versagt bekommen; neue 
Schulden

• persönliche Hinderungsgründe
z. B. Suchtprobleme, familiäre Probleme

• vorab zu regelnde Bereiche
z. B. Unterhalt, Steuer

• Pfändungsschutz, Existenzsicherung – ggf. in offene 
Sprechstunde z. B. wegen P-Kontobescheinigung 
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Telefonischer 
Erstkontakt

Terminvergabe
Vorbereitung des persönlichen Gesprächstermins

Unterlagen die zum Erstgespräch mitzubringen sind:
•Lohnabrechnung / Jobcenterbescheid
•Gläubigerunterlagen gut sortiert in Ordner (erklären) / gelocht und 
abgeheftet
•evtl. für P-Kontobescheinigung erforderliche Unterlagen
•Aufstellung monatliche Einnahmen / Ausgaben

Einladung zur Gruppeninformation
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Angebot bei  
Regelinsolvenz

• Informationen über Zuständigkeit und Antragstellung
• Gruppeninformation
• Pfändungsschutz
• Existenzsicherung
• Linkliste über weitere Informationen

Ursula Weser, Diakonisches Werk Fürth



Persönliches 
Gespr äch (1)
• Durchsicht der Gläubigerunterlagen gemeinsam mit 

dem/ der Ratsuchenden
ggf. Besprechung von Maßnahmen/ Nachbessern

• Besprechung der Aufstellung Einnahmen/ Ausgaben
ggf. Besprechung weitergehender Maßnahmen zur 
Haushaltsplanung

• Besprechung unterstützender Maßnahmen, 
Vermittlung ergänzender Angebote, Leistungen

• Musterschreiben zur Anforderung aktueller 
Forderungsabrechnungen von den Gläubigern,
ggf. Unterstützung dabei

neue Terminvereinbarung durch den Ratsuchenden, wenn Aufgaben erfüllt
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Persönliches 
Gespr äch (2)
• Durchsicht der aktuellen Forderungsabrechnungen
• Prüfung der Forderungen
• ausgenommene Forderungen, Versagungsgründe
• ggf. Besprechung von Maßnahmen

z. B. Einrede der Verjährung, Erledigungserklärung 
wegen Bezahlung; Titelherausgabe

• Übernahme der Forderungsabrechnungen zur 
Erstellung der Forderungsübersicht (EDV-Programm)

• ggf. weitere unterstützende Maßnahmen
• ggf. Erinnerung an Termin für Gruppeninformation
neue Terminvereinbarung durch den Ratsuchenden, wenn Aufgaben erfüllt
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Persönliches 
Gespr äch - AEV
• Forderungsübersicht ist erstellt
• Besprechung der Möglichkeiten im außergerichtlichen 

Einigungsversuch
• Abklärung der möglichen Ratenhöhe anhand der 

Haushaltsaufstellung und des pfändbaren 
Einkommens bzw. Unterstützung durch Dritte

• Individuelle Besprechung des Verfahrens, der 
Verpflichtungen

• Vollmacht
• Checkliste Insolvenzverfahren

nach Rücklauffrist neue Terminvereinbarung durch den Ratsuchenden
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Außergerichtlicher 
Einigungsversuch
• Erstellen des außergerichtlichen Einigungsversuchs
• Einigungsversuch wird an alle Gläubiger geschickt

• Auswertung des Rücklaufs

• wenn aussichtsreich: Nachverhandlungen
• wenn gescheitert: Insolvenzantrag
• Ratsuchende erhalten eine Liste über die Unterlagen, 

die sie für die Erstellung des Insolvenzantrags 
mitbringen müssen
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Persönliches 
Gespr äch - Antrag
• Erstellen des Insolvenzantrags und des 

Stundungsantrags mit Anlagen und Belegen mit dem/ 
der Ratsuchenden

• ggf. Anmerkungen, z. B. bei Rückforderung von 
Sozialleistungen

• Ausstellen der Bescheinigung über das Scheitern der 
außergerichtlichen Einigung

bzw.
• Verfahren „gerichtlicher Schuldenbereinigungsplan“,

detaillierte Besprechung der Vorgehensweise
• Abgabe des Antrags bei Gericht
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Begleitung
während des Verfahrens
•Erklärung der Beschlüsse/ Schreiben des Gerichts
•ggf. Nachbesserung, Ergänzungen
•Unterstützung bezüglich angemeldeter Forderungen
•ggf. Stundungsanträge für Kosten
in der Wohlverhaltensphase
•weitergehende Beratung, falls Probleme auftreten und/ 
oder zusätzliche Hilfen erforderlich sind
nach Restschuldbefreiung
•Unterstützung, wenn Gläubiger Forderung weiterhin 
geltend machen
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Danke für Ihre 
Aufmerksamkeit

Beratungen der Diakonie 
kostenfrei – kompetent 

zuverlässig – vertrauensvoll

Die Insolvenzberatung wird gefördert mit Mitteln 

des Bayerischen Staatsministeriums  für Familie, 

Arbeit und Soziales

Ursula Weser, Diakonisches Werk Fürth


